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AUS DEM GEMEINDERAT
Kurzbericht der Gemeinderatssitzung vom 
28.06.2022 (vorbehaltlich der Protokollgenehmi-
gung durch den Gemeinderat

TETRA-Alarmierung  -  Pager
Im Juni 2021 konnte die Leitstelle in die di-
gitale TETRA – Alarmierung starten. 
1000 Pager aus den verschiedenen Hilfsorganisatio-

nen wurden im Leitstellenbereich erfolgreich betrie-

ben. Leider wurde im März 2022 festgestellt, dass ein 
Entschlüsselungsfehler sporadisch auftritt und die 
Alarmempfangssicherheit der Geräte beeinträchtigt. 
Es muss jetzt festgestellt werden, ob der Fehler im 
TETRA-Netz oder in der Firmware der Pager liegt. 
Möglicherweise bedarf es einem Update, was zur 
Folge hat, dass dies bei jedem Gerät selbst und 

nicht zentral über das Netz eingespielt werden kann. 
Aus diesem Grund ist die Leitstelle Bayreuth, 
im Einvernehmen mit den Kreis- und Stadt-

brandräten/innen in der Region Bayreuth/

Kulmbach und der autorisierten Stelle Bayern 

gezwungen, die Programmierung der 3500 Tetra-
Pager zurückzustellen und den Fehler zu beheben. 

Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt
Einwohner zum 01.06.2022
Heinersreuth  1832

Altenplos  1271
Dürrwiesen    193
Unterwaiz         275
Cottenbach        299
Gesamt:  3870

Einwohnerbewegung 01.01. - 01.06.2022

Zuzug                               102
Wegzug                             65
Geburten                          15

Sterbefälle                        11

Ehrenabend

Im Jahr 2022 findet kein Ehrenabend statt. 

Zuwendung für Glasfaseranschluss Rathaus (Förder-
programm GWLANR)
Mit Bewilligungsbescheid vom 31.08.2020 wurde der 

Gemeinde eine Zuweisung von 50.000 € (Förderhöchst-
betrag) für die Herstellung eines Glasfaseranschlusses 
im Rathaus zugesichert. Nach Abschluss der Maßnah-

me und Vorlage des Verwendungsnachweises erfolg-

te am 20.04.2022 die Auszahlung der Zuwendung.
Die Gesamtkosten für den Glasfaseranschluss 

betrugen 67.846,14 €. Nach Abzug der Zu-

wendung beträgt der Eigenanteil der Gemein-

de 17.846,14 € (=26,30 % der Gesamtkosten).

Vergabe Telefonanlage Rathaus

Es wurden zwei Angebote angefordert und zwei An-

gebote abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot 
gab die Telekom ab. Die Auftragsvergabe erfolgte zu 
7.650,93 € brutto, zzgl. Einrichtungskosten, die nach 
tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden.

Stadtwerke Bayreuth – Pilotprojekt Heinersreuth - 

Denzenlohestraße/Ecke Vollhofstraße
Die Stadtwerke Bayreuth führen ein Pilotprojekt in 
Kommunen durch. Hier werden Straßenleuchten mit 

Solarmodulen verschiedener Hersteller getestet.  Eine 

Solarleuchte wird von den Stadtwerken am Hoch-

behälter Vollhofstraße gesetzt und eine bestehende 
Lampe in der Denzenlohestraße umgebaut. Hier soll 
getestet werden, ob sich die Solarlampen im öffentli-
chen Bereich als praxistauglich erweisen. Für die Ge-

meinde entstehen keine Kosten.

Wasser sparen – die Schüttungen der Quellen liegen 
mehr als 30 Prozent unter dem mehrjährigen Mittel-
wert. Ein Großteil der Gemeinde wird schon ergän-

zend über das teurere Fremdwasser versorgt. Die 1. 
Bürgermeisterin appelliert daher, dass mit Wasser 

sehr sparsam umgegangen werden sollte.

Richtlinien zur Gewährung eines Ersatzes von Eltern-

beiträgen in der Kindertagesbetreuung aufgrund 

der Corona-Pandemie 2021 (Beitragsersatz 2021)
Der Freistaat Bayern gewährt aus Anlass der Coro-

na-Pandemie und insbesondere der damit verbun-

denen staatlich angeordneten Schließungen von 

Kindertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen 
einen Ersatz von Elternbeiträgen (Beitragsersatz) für 
das Jahr 2021. (Hintergrund ist die zeitweise staat-
liche Schließung von Kindertageseinrichtungen und 

den staatlichen Appell an die Eltern, die Kinderbe-

treuung möglichst nicht in Anspruch zu nehmen). 
Deshalb hat der Freistaat mit der o. g. Richtlinie die 
Träger von Kindertageseinrichtungen unterstützt, 
welche nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG) gefördert werden, in-

dem er sich an einem Beitragsersatz mit einer Pau-

schale beteiligt. Mit der Pauschale übernimmt der 

Freistaat einen durchschnittlichen Beitragsersatz 
in Höhe von 70 %, die übrigen 30 % könnten durch 

die Kommunen freiwillig mitfinanziert werden.
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Bei dieser Regelung handelt es sich um eine soge-

nannte „Kann-Leistung“ und die Kommune ist nicht 
zur Zahlung verpflichtet. Im Juli 2021 wurde vom AWO 
Bezirksverband ein Antrag auf Gewährung des kom-

munalen Anteils gestellt; im August 2021 wurde ein 
Antrag von der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.  gestellt.  .
Im April 2022 gingen die Anträge auf Übernahme 
des kommunalen Kostenanteils von der Evangeli-

schen-Gesamtkirchenverwaltung Bayreuth für alle 

Kindergärten ein, welche von unseren Kindern be-

sucht werden. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 
7.840,35 €. Die Gemeinde Heinersreuth hätte für den 
freiwilligen Anteil insgesamt 16.406,85 € zu über-
nehmen. Wie bereits oben beschrieben, handelt 

es sich um eine freiwillige kommunale Mitfinanzie-

rung. Der Gemeinde ist nicht bekannt, ob alle be-

antragten Einrichtungen aufgrund der Schließung 

tatsächlich ein Defizit eingefahren haben. Ein et-
waiges verbleibendes Defizit kann zudem über die 
bestehenden Trägerverträge abgerechnet werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den freiwilli-
gen Anteil in diesem Fall nicht zu übernehmen.  
Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Der freiwillige kommunale Mitfinanzierungs-

anteil nach der Richtlinie zur Gewährung eines 
Ersatzes von Elternbeiträgen in der Kinderbe-

treuung aufgrund der Corona-Pandemie 2021 (Bei-
tragsersatz 2021) wird den Trägern nicht ausbezahlt.“

Zuschuss für die neue Küche im Kindergarten Scher-
leitenstr. 13 (Altbau)
Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Heinersreuth bit-
tet um einen Zuschuss für die neue Küche im Gebäu-

de Scherleitenstr. 13 (Altbau). Nach § 3 Abs. 4 Satz 2 
des Nutzungsvertrages vom 14.10./26.10.1977 wird 
der Ersatzbedarf für das Inventar von der Evang.-
Luth. Kirchengemeinde Heinersreuth getragen.

Information: Im Rahmen des Neubaus OGTS/Kin-

derkrippe wurde auch ein Umbau im Bestands-

gebäude der Kindertagesstätte notwendig. Hier 
wurde die Küche vergrößert und neue Essens-Be-

reiche geschaffen. Die veranschlagten Kosten in 
Höhe von ca. 50.000 € trägt ebenfalls die Gemeinde.  

Beschluss mit  4  :  11  Stimmen (abgelehnt)
„Dem Antrag der Evang.-Luth. Kirchengemein-

de Heinersreuth für die neue Küche im Kinder-

garten Scherleitenstr. 13 (Altbau) wird zuge-

stimmt mit einem Zuschuss in Höhe von 2.000 €.“

Antrag CSU-Fraktion
Mit Schreiben vom 26.04.2022 beantragte die CSU-
Fraktion die gemeindliche Homepage für Vereine 
und ortsansässige Gewerbetreibende zu erweitern.
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Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Dem Antrag wird zugestimmt. Die Verwaltung wird 
mit einer Anpassung der gemeindlichen Homepage 
beauftragt. Weiterhin sollen für eine komplette Aktu-

alisierung der gemeindlichen Website Angebote ein-

geholt und Mittel in den HH 2023 eingeplant werden.“

Antrag Jürgen Wunderlich für die Verwendung des 
Gemeindewappens

Der Kreisbrandinspektor Jürgen Wunderlich bean-

tragt die Verwendung des Amtswappens für Feuer-
wehrzwecke in der Form von Urkunden / Einladungen 
für Feuerwehrveranstaltungen und Verabschiedungs-

urkunden. Das Wappen würde im Verbund mit den 
8 anderen Stadt- und Gemeindewappen der Inspek-

tion I und auch ausschließlich im Inspektionsbereich I 
verwendet werden. Nach Artikel 4 Abs. 3 GO braucht 
es dafür die Genehmigung der Gemeinde. Da diese 
Genehmigung nicht unter die laufenden Angelegen-

heiten fällt, die die 1. Bürgermeisterin in eigener Zu-

ständigkeit erledigt (Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 GO), ist dazu 
ein Gemeinderatsbeschluss zu fassen.
Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth gestattet dem Kreis-

brandinspektor Jürgen Wunderlich antragsgemäß die 

Verwendung des Gemeindewappens für Feuerwehr-

zwecke.“

Antrag eines Bürgers aus Heinersreuth mit Unter-
schriftenliste

Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth lehnt den Antrag auf 
Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs ab. 

Die Straße bietet schon baulich keine Möglichkeit 
schneller als 30 km/h zu fahren. Daher beauftragt 
die Gemeinde die Verwaltung eine entsprechende 

verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen und die 
Beschilderung an der Zufahrt von der Cottenbacher 
Straße von 30 auf Zone 30 zu ändern. Im Übrigen 
wird auf das allgemeine Rücksichtnahmegebot aus §1 
Abs.1 StVO verwiesen.“

Antrag Bürger „Breiter Acker“

Gemeinderat Joachim Weise stellt Antrag zur GeschO 
auf Abänderung des Beschlussvorschlages. Er be-

antragt den Wegfall des Satzes „Der Feldweg bietet 
schon baulich keine Möglichkeit schneller als 30 km/h 

zu fahren.“
Beschluss mit  3  :  12   Stimmen (Ablehnung des An-
trages zur GeschO)
Beschluss mit  14  :  1  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth lehnt den Antrag auf 
Asphaltierung des Feldweges ab. Der Feldweg bietet 
schon baulich keine Möglichkeit schneller als 30 km/h 

zu fahren. Die 1. Bürgermeisterin wird beauftragt, das 
Gespräch mit den landwirtschaftlichen Hauptnutzern 
des öffentlichen Feld- und Waldweges und den An-

wohnern zu suchen. Im Übrigen wird auf das allge-

meine Rücksichtnahmegebot aus §1 Abs.1 StVO ver-
wiesen.“

Bauanträge, Bauvoranfragen und Freistellungen

Bekanntgabe Freistellung - Neubau eines EFH auf 
Fl.Nr. 4/49, Gem. Cottenbach (Cottenbach West II)
Bauantrag für Fl.Nr. 369/14, Gem. Heinersreuth (Brei-
ter Acker)
Der Antragsteller beantragt die Errichtung einer Fer-
tigteilgarage mit Carport (58,5qm), die hälftig außer-
halb des Baufensters liegt. Außerdem wird eine vom 
Bebauungsplan abweichende Böschungssicherung 

zum Feldweg mit Natursteinen bzw. Wasserbaustei-
nen und Aufschüttung bis 1,0 m über Gelände mit 
Zugang zum Feldweg (Fuß- und Radweg) von der 
Rückseite der Garage beantragt. Für beides ist eine 

Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-

nes „Breiter Acker“ notwendig. 
Beschluss mit  13  :  2  Stimmen
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„Die Gemeinde Heinersreuth erteilt dem Bauantrag 
auf Errichtung einer Fertigteilgarage mit Carport so-

wie der Böschungssicherung auf Fl.Nr. 369/14, Gem. 
Heinersreuth (Breiter Acker) das gemeindliche Ein-

vernehmen. Die Böschungssicherung muss so ausge-

staltet sein, dass sie die notariell gesicherte Entwäs-

serungsmulde nicht beeinträchtigt. Eine Zufahrt vom 
Feldweg wird nicht gestattet.“

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Beschluss mit  4  :  11  Stimmen   (Antrag abgelehnt)
„Dem Antrag wird zugestimmt. Die Verwaltung wird 
beauftragt entsprechende Angebote zu den Ingeni-
eurleistungen einzuholen.“

Vorlage der Jahresrechnung 2021

Der Rechenschaftsbericht ist zusammen mit der Jah-

resrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres dem Ge-

meinderat vorzulegen. 
Ein ausführlicher Rechenschaftsbericht befindet 
sich bei Jahresrechnung 2021. Dies hier ist lediglich 
eine Kurzfassung für die Gemeinderatssitzung am 
28.06.2022 bei der Vorlage und Bekanntgabe der Jah-

resrechnung 2021.

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 
erhalten den vollständigen Rechenschaftsbericht zur 
Kenntnisnahme.

Die Gemeindeverschuldung sank 2021 durch Tilgun-

gen von 2.285.226 € auf 2.028.188 € zum 31.12.2021. 
Ein neuer Kredit musste nicht aufgenommen werden.

Die beiden Regiebetriebe Bauhofsolar und Wasser-
versorgung verzeichneten am Jahresende Überschüs-

se von 4.463 € und 4.691 €.
Das Kommunalunternehmen MA-GmbH schloss 2021 
mit einem Verlust von 88.534 € ab. Der Verlustvortrag 
stieg auf 1.130.094 € an. Die langfristigen Verbind-

lichkeiten betragen am 31.12.2021 951.352 €. Die Be-

träge sind aus der Schlussbilanz 2021 ersichtlich.
Der Jahresabschluss und die Jahresrechnung 2021 
des Gemeindehaushalts sowie die Schlussbilanz für 
die Mehrzweckhalle-Altenplos GmbH können nun 
ab Juli 2022 vom örtlichen Rechnungsprüfungsaus-

schuss bis zum 31.12.2022 überprüft werden.   
Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Der Rechnungsprüfungsausschuss wird nach § 7 der 
Geschäftsordnung im Vollzug des Art. 103 Abs. 1 GO 
mit der örtlichen Prüfung des Jahresrechnung 2021 

und zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss 2021 
der MA-GmbH beauftragt. Die Mitglieder des Rech-

nungsprüfungsausschusses erhalten den vollständi-

gen Rechenschaftsbericht zur Kenntnisnahme. Die 
ge-nauen Prüfungstermine für die zweite Jahreshälf-
te 2022 werden vom Rechnungsprüfungsausschuss-

vorsitzenden noch bekannt gegeben.“

Herstellungsbeitrag Kanal für die Kindertageseinrich-

tung Altenplos
Mit Herstellungsbescheid vom 31.03.2022 hat der 

Zweckverband Abwasserbeseitigung für das Grund-

stück Fl.Nr. 124/0, Gemarkung Altenplos, Angerstra-

ße 24 (Anbau der Kita Altenplos) den Herstellungsbei-
trag in Höhe von 3.345,43 € festgesetzt.
Nach Abschluss der Baumaßnahmen in 2020 wurden 
im Haushalt 2022 keine Mittel eingestellt. Der Her-
stellungsbeitrag für den Anbau ist somit eine außer-
planmäßige Ausgabe, die vom Gemeinderat geneh-

migt werden muss (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 c GeschO). Die 
Deckung wird sichergestellt durch Minderausgaben 
bei der HH-Stelle 630.9503.

Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Der Gemeinderat stimmt der unabweisbaren außer-
planmäßigen Ausgabe von 3.345,43 € für den Her-
stellungsbeitrag zu. Die Deckung wird sichergestellt 
durch Minderausgaben bei der HH-Stelle 630.9503.“

Kostenanteil Straßenentwässerung für Kanal Scher-

leitenstraße

In 2021 hat die Firma D & Z Bauunternehmung aus 
Neudrossenfeld im Auftrag des Zweckverband Abwas-
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serbeseitigung Rotmaintal den Kanal in der Scherlei-
tenstraße erneuert. Hierfür sind dem Zweckverband 
Kosten in Höhe von 96.865,19 € entstanden (ohne 
Grundstücksanschlüsse).
Mit Schreiben vom 05.05.2022 hat uns der Zweck-

verband gebeten, die anteiligen Kosten für die Stra-

ßenentwässerung von 24.216,30 € zu erstatten. Im 
Haushalt 2022 wurden nur 10.000 € eingestellt (HH-
Stelle 700.9500). Die unabweisbare überplanmäßige 
Ausgabe von 14.216,30 € muss vom Gemeinderat ge-

nehmigt werden (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 c GeschO). Die De-

ckung wird sichergestellt durch Minderausgaben bei 

der HH-Stelle 630.9503.

Beschluss mit  15 :  0  Stimmen
„Der Gemeinderat stimmt der unabweisbaren über-
planmäßigen Ausgabe von 14.216,30 € für die antei-
ligen Kosten an der Straßenentwässerung zu. Die De-

ckung wird sichergestellt durch Minderausgaben bei 

der HH-Stelle 630.9503.“

Abrechnung der Straßenentwässerungsgebühren 
2020

Bereits im November 2020 wurde die Gemeinde Hei-
nersreuth durch den Zweckverband Abwasserbeseiti-

gung Rotmaintal darüber informiert, dass die Kosten 

für die Straßenentwässerung ab dem Jahr 2016 neu 

berechnet werden müssen. Der Bestand an Ortsstra-

ßen hat sich in den letzten Jahren vergrößert und 
entsprechend mussten die Straßenentwässerungsge-

bühren angepasst werden. Die Nachzahlung für die 
Jahre 2016 - 2019 in Höhe von 38.673,58 € erfolgte 
bereits 2021. Mit Schreiben vom 20.05.2022 hat der 

Zweckverband Abwasserbeseitigung Rotmaintal uns 
aufgefordert den Restbetrag für das Jahr 2020 zu be-

gleichen:

Abrechnungsbetrag 2020:  43.386,69 €
Bereits bezahlt:    
28.360,86 €
Noch zu bezahlen   15.025,83 €
Beschluss mit  13  :  2  Stimmen
„Der Gemeinderat stimmt der Schlusszahlung in 
Höhe von 15.025,83 € für die Straßenentwässerungs-

gebühren 2020 zu. Ausreichende Mittel befinden sich 
bei der HH-Stelle 630.6730 (82.000 Euro).“

Überdachter Treffpunkt für Jugend / Spielplätze
Am 22.06.2022 fand ein Termin mit Fa. Spielbau 
(https://www.spiel-bau.de/produkte/pavillons.html) 
dazu statt. Die Firma hat ein vielfältiges Angebot an 
modernen und pfiffigen Varianten, die nach Ansicht 

der Verwaltung den Charakter eines Jugendtreffs sehr 
gut visualisieren würden. Als mögliche Standortvor-
schläge sind bisher folgende Orte in der Diskussion: 
• Nachtwächter am alten Sportplatz
• Ecke Vollhofstraße/Denzenlohestraße – Löschwas-

serbe hälter

• Breiter Acker RÜB (hier leider wenig Platz),
• Alte Tankstelle Heinersreuth (Pachtmöglichkeit er-
fragen?)
• Am Bahndamm – Geländes des Abwasserzweckver-
bandes

• Platz Dörnhofer Straße / BT14
Die Vorschläge wurden von der Verwaltung geprüft 
und sind zum Teil für das Aufstellen eines Pavillons 
nicht geeignet bzw. eine Überbauung ist nicht mög-

lich.

Heinersreuth Sportplatz, auf Höhe Buswartehäus-

chen Geschwister-Scholl-Straße. 

Hier wäre ein zentraler Platz für die Jugendlichen, 
ausreichend Platz für Fahrräder etc., eine Straßen-

lampe ist in unmittelbarer Nähe. Die Verwaltung 
schlägt weiterhin vor, den Jugendpavillon „Paula“ von 
der Firma Spiel-Bau zu errichten. 
Preis und Alternativen wurden angefragt und liegen 
bis zur Gemeinderatssitzung vor.
Die Übersicht über die Ergebnisse der letzten Spiel-
platzprüfung wurde in der Sitzung des Bau- und Um-

weltausschusses vorgestellt.

Beschluss mit  15  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth vergibt den Auftrag für 
einen Pavillon in der Bezeichnung „Sonnendach“ an 
die Firma Spiel-Bau für 27.756,75 € (Deckungsvor-
schlag HhSt.: 590.9500, 791.9500). Der Standort wird 
in der nächsten Sitzung festgelegt.“

Anzeige


